
Bezeichnung: 

Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms; Karte mit den Potenzialflächen für die 
Windenergienutzung 

Sachverhalt: 

Am 01.02.2023 ist das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) in Kraft getreten, mit dem 
der Bund neue Vorschriften für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen erlassen 
hat. Das Gesetz zielt darauf, dass bis 2032 durch Planungen in den Ländern insgesamt 2 % der 
Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen werden. Für Niedersachsen gibt der 
Bund bis zum 31.12.2032 einen Flächenbeitragswert von 2,2 % der Landesfläche vor. 

Das Bundesgesetz soll auf Landesebene durch ein „Wind für Niedersachsen Gesetz (NWindG)“ 
konkretisiert werden, das bislang allerdings nicht vorliegt. Das Gesetz wird für jeden Landkreis 
vorgeben, welcher prozentuale Anteil für die Windenergie auszuweisen ist (sog. Teilflächenziele). 
Nachdem der Landkreis Rotenburg nach ersten Berechnungen der Landesregierung 4,89 % der 
Kreisfläche zur Verfügung stellen sollte, hat der Umweltminister mittlerweile eine Obergrenze von 
4 % zugesagt, um eine landesweite Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen. Weiterhin wird das 
Gesetz wohl bestimmen, dass die Flächenziele in Niedersachsen schon am 31.12.2026 erreicht 
sein sollen.  

Der Landkreis Rotenburg wird daher voraussichtlich 4 % der Kreisfläche für die Windenergie zur 
Verfügung stellen müssen, wenn der niedersächsische Landtag das geplante Gesetz beschließen 
sollte. Das sind 8.293 ha. Die Ausweisung der Flächen erfolgt im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP). Um das Teilflächenziel fristgerecht zu erfüllen, wurde bereits 
am 31.03.2023 das Verfahren zur Änderung des RROP mit der Bekanntgabe der 
Planungsabsichten im Amtsblatt eingeleitet. Bestandteil der Planungsabsichten ist der 
Kriterienkatalog mit den Ausschlussflächen, den der Kreistag am 16.03.2023 beschlossen hat. 

Die beigefügte Arbeitskarte zeigt alle Flächen, die nach Abzug der Ausschlussflächen potenziell 
für die Entwicklung von Vorranggebieten Windenergienutzung geeignet sind (sogenannte 
Potenzialflächen: hellblaue Flächen mit dunkelblauer Begrenzungslinie). Hintergrund für die 
Begrenzungslinie ist, dass die Berechnungen von Bund und Land zu den Flächenbedarfen davon 
ausgehen, dass der Rotor auch über die Grenzen der Vorranggebiete hinausragen darf. In der 
Umsetzung ist daher ein Rotorradius von 75 m bei jeder Potenzialfläche nach innen zu puffern 
(siehe § 4 Abs. 3 WindBG). Somit können die Vorranggebiete später bis an den Rand bebaut 
werden und der Rotor über die Flächengrenzen hinausragen, ohne die jeweiligen Schutzabstände 

M it te i l ungsvor l age  
Stabsstelle Kreisentwicklung 

Tagesordnungspunkt:  5 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0420 

Status:  öffentlich 

Datum: 25.05.2023 

Termin  Beratungsfolge: 

06.06.2023 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung 



- 2 -

zu unterschreiten. 

Die Arbeitskarte zeigt, dass der vom Kreistag beschlossene Kriterienkatalog praktikabel ist und 
dass trotz eines zusätzlichen Schutzabstandes von 75 m noch zahlreiche Potenzialflächen für die 
Windenergienutzung verbleiben. Insgesamt wurden 76 Potenzialflächen ermittelt, wobei Flächen 
in einer Entfernung von weniger als 500 m zueinander als Einheit betrachtet werden. Der 
Flächenumfang beträgt 12.025 ha; dies entspricht 5,8 % der Kreisfläche. 

Als nächster Arbeitsschritt sind die Potenzialflächen im Einzelfall zu prüfen, ob jeweils ein 
Vorranggebiet festgelegt werden kann. Dabei werden insbesondere folgende Belange zu 
berücksichtigen sein: 

• Festlegungen des Landes-Raumordnungsprogramms (Vorranggebiete Biotopverbund,
Vorranggebiete Wald, Vorranggebiete Rohstoffgewinnung, Vorranggebiete Autobahn,
Vorranggebiete Gleichstromkorridor, Vorranggebiete Leitungstrasse)

• Flächennutzungspläne und Bebauungspläne der Gemeinden
• Prüfung, ob die Potenzialfläche in einem Hubschrauber-Tiefflugkorridor der Bundeswehr

liegt
• Prüfung, ob es Überschneidungen mit vorhandenen Rohstoffabbaugebieten und

großflächigen Kompensationsflächen gibt
• Abwägung mit den Brutvogelgebieten und Gastvogelgebieten der Staatlichen

Vogelschutzwarte

Die Ergebnisse der Einzelflächenprüfung werden in den Planentwurf zur Änderung des RROP 
eingearbeitet, der bis Ende 2023 erstellt werden soll. Bestandteil des Planentwurfs wird ein 
Umweltbericht sein, der die Ergebnisse der Strategischen Umweltprüfung dokumentiert. Die 
Erstellung des Umweltberichts soll zeitnah an ein Fachbüro vergeben werden.  

Prietz 

Hinweis: Die Arbeitskarte ist als Dokument zur Vorlage im Bürger-/Kreistagsinformationssystem 
abrufbar.



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Vorstellung Tätigkeit Klimaschutzmanagement 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf Grundlage des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2013 ist seit 2015 ein 
Klimaschutzmanagement in der Landkreisverwaltung installiert.  
 
Die Klimaschutzmanagerin, Frau Dr. Düspohl, stellt in einem Vortrag die aktuellen und geplanten 
Aktivitäten im Bereich Klimaschutz für 2023 vor und wirft einen Blick auf das Jahr 2024. 
 
 
 
 
Prietz 
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Bezeichnung: 
 
Neubesetzung der Ehrenämter der Landschaftswarte 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 35 des NNatSchG kann die Naturschutzbehörde aus geeigneten Personen eine 
Landschaftswacht bilden, die geschützte Teile von Natur und Landschaft und Naturparke 
überwacht und für den Artenschutz sorgt. Bis Ende 2014 gab es im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) lediglich drei Landschaftswarte, die für bestimmte Naturschutzgebiete zuständig 
waren.  
 
In der Sitzung vom 10.07.2014 hat der Kreistag die Bestellung von 13 zusätzlichen 
Landschaftswarten, die für die 13 kreisangehörigen Verwaltungseinheiten zuständig sein sollen, 
für die Dauer von zunächst zwei Jahren beschlossen. Die Bestellung erfolgte nach Beteiligung 
der jeweiligen Verwaltungseinheit sowie der AG der Naturschutzverbände nach Beschluss des 
Kreisausschusses durch den Landrat zum 01.01.2015 und wurde mehrfach, zuletzt bis zum 
30.06.2023, verlängert.  
 
Die Beteiligung der Verwaltungseinheiten sowie der AG der Naturschutzverbände wurde mit 
Schreiben vom 22.03.2023 unter Fristsetzung bis zum 15.05.2023 durchgeführt. Für die Stadt 
Visselhövede steht der bisherige Amtsinhaber nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. 
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Es sind folgende Vorschläge eingegangen: 
 

Verwaltungseinheit Verwaltungsvorschlag Vorschlag AG der 
Naturschutzverbände 

Stadt Bremervörde - Bernd Sprekels 

SG Geestequelle Detlef Ertel Detlef Ertel 

G Gnarrenburg Klaus Schomaker - 

SG Selsingen Mark Heydemann Mark Heydemann 

SG Tarmstedt Susanne Büsing Susanne Büsing 

SG Zeven - Heiko Pries 

Stadt Rotenburg (Wümme) - Manfred Radtke 

SG Sottrum Sabine Jeske Sabine Jeske 

G Scheeßel Klaus Lüdemann Klaus Lüdemann 

SG Fintel - Arthur Thiel 

SG Bothel - Uwe Brandt 

Stadt Visselhövede Rainer Baden - 

SG Sittensen Wilhelm Kaiser Christian Rathjen 

 
Daneben bestehen noch drei weitere Landschaftswarte für die Naturschutzgebiete „Großes und 
Weißes Moor“, „Huvenhoopsmoor“ und „Ekelmoor und Tister Bauernmoor“. Dies sind Alfred 
Nottorf bis zum 31.08.2023, Herbert Brandt bis zum 30.06.2023 und Detlef Cordes bis zum 
31.12.2023. Sie haben allesamt ihre Bereitschaft einer weiteren Amtszeit erklärt.  
 
Da die Dauer der Bestellung gesetzlich nicht geregelt ist, erscheint es sinnvoll, die Bestellung 
aller Landschaftswarte unabhängig von den bisherigen Amtszeiten bis zum 30.06.2026 
vorzunehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Ab dem 01.07.2023 werden bis zum 30.06.2026 folgende Landschaftswarte bestellt: 
 
für das Gebiet der Stadt Bremervörde:   Bernd Sprekels 
für das Gebiet der Samtgemeinde Geestequelle: Detlef Ertel 
für das Gebiet der Gemeinde Gnarrenburg:  Klaus Schomaker 
für das Gebiet der Samtgemeinde Selsingen:  Mark Heydemann 
für das Gebiet der Samtgemeinde Tarmstedt:  Susanne Büsing 
für das Gebiet der Samtgemeinde Zeven:  Heiko Pries 
für das Gebiet der Stadt Rotenburg (Wümme):  Manfred Radtke 
für das Gebiet der Samtgemeinde Sottrum:  Sabine Jeske 
für das Gebiet der Gemeinde Scheeßel:   Klaus Lüdemann 
für das Gebiet der Samtgemeinde Fintel:  Arthur Thiel 
für das Gebiet der Samtgemeinde Bothel:  Uwe Brandt 
für das Gebiet der Stadt Visselhövede:   Rainer Baden 
für das Gebiet der Samtgemeinde Sittensen:  Wilhelm Kaiser 
 
für das „Ekelmoor und Tister Bauernmoor“:  Alfred Nottorf 
für das „Große und Weiße Moor“:   Herbert Brandt 
für das „Huvenhoopsmoor“:    Detlef Cordes 

 
 

 
Prietz 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Bestellung eines dritten Beauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege 
 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 34 NNatSchG kann die Naturschutzbehörde Beauftragte für Naturschutz und 
Landschaftspflege bestellen. Sie müssen die erforderliche Sachkunde besitzen und dürfen nicht 
Bedienstete der bestellenden Behörde sein. Die Beauftragten beraten und unterstützen die 
Naturschutzbehörde in allen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege und 
sollen das allgemeine Verständnis für diese Aufgabe fördern. 
 
Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 28.04.2020 die Bestellung von bis zu drei 
Kreisnaturschutzbeauftragten für den Landkreis Rotenburg (Wümme) beschlossen. Ehemals 
wurden die Kreisnaturschutzbeauftragten jeweils für ein Gebiet (Altkreis Bremervörde, Altkreis 
Zeven, Altkreis Rotenburg) benannt. Diese starre Zuordnung wurde nach der Bestellung von 
Claus Vollmer neben Frau Dr. Christiane Looks zu Gunsten einer aufgabenorientierten 
Abgrenzung aufgegeben.  
 
Die dritte Stelle ist seit mehreren Jahren mangels geeigneter Kandidaten unbesetzt geblieben. 
Mit dem Eintritt in den Ruhestand hat sich Herr Reinhard Schraa für die Ausübung dieses Amtes 
angeboten. Herr Schraa ist Diplom Biologe und war mehr als 25 Jahre für das Naturschutzamt 
des Landkreises Rotenburg (Wümme) als Botaniker tätig. Durch seine Kenntnisse der Standorte 
seltener Pflanzenarten kann er das Naturschutzamt bei der Planung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen sowie dem Einsatz von Fördermitteln beratend zur Seite stehen. Er ist 
außerdem Inhaber eines Jagdscheines. 
 
Die Bestellung soll abweichend von der gesetzlichen Regelung ab dem 01.07.2023 zunächst bis 
zum 30.06.2025 erfolgen, damit die Amtszeit der drei Kreisnaturschutzbeauftragten zeitgleich 
endet. Herr Schraa hat sich bereit erklärt, dieses Amt im Falle der Berufung anzunehmen. 
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Beschlussvorschlag: 
 

Herr Reinhard Schraa wird ab dem 01.07.2023 bis zum 30.06.2025 zum 
Kreisnaturschutzbeauftragten bestellt. 

 
 
 
Prietz 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Maßnahmenblätter für die Gebiete „Borstgrasrasen bei Badenstedt“ und „Lehrdetal“ 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist verpflichtet, die gebietsspezifisch notwendigen Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen für die Schutzgüter der FFH-Gebiete (also FFH-Lebensraumtypen 
und -Arten) festzulegen.  
 
Für das im Landkreis liegende Naturschutzgebiet „Borstgrasrasen bei Badenstedt“ wurde 
aufgrund der geringen Größe bzw. des geringen Konfliktpotenzials kein umfangreicher 
Managementplan aufgestellt. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Zeven. Die 
erforderlichen Maßnahmen werden lediglich mit Hilfe von Maßnahmenblättern und einer 
zugehörigen Maßnahmenkarte festgelegt. Die Maßnahmenblätter wurden bereits im November 
2021 dem NLWKN übermittelt. Die durchgeführte Beteiligung der Landvolk- und 
Naturschutzverbände ergab keine Anregungen oder Bedenken. 
 
Für das im Landkreis Rotenburg (Wümme) gelegene Teilgebiet des Naturschutzgebietes 
„Lehrdetal“ wurden ebenfalls Maßnahmenblätter und zwei Maßnahmenkarten erstellt. Um 
möglichst zeitnah Maßnahmen umzusetzen, wurde mit dem Landkreis Heidekreis abgestimmt, 
auf einen Managementplan zu verzichten. Die Maßnahmenblätter bieten eine ausreichende 
Grundlage hierzu. Im Beteiligungsverfahren wurde eine Stellungnahme von der Aktion 
Fischotterschutz abgegeben. 
 
Die Aktion Fischotterschutz wünscht sich einen breiteren Uferrandstreifen in Anlehnung an die 
Ergebnisse des Niedersächsischen Weges. Zudem solle sich für die Gewässerunterhaltung an 
dem "Leitfaden Artenschutz - Gewässerunterhaltung" aus der Schriftenreihe "Informationsdienst 
Naturschutz Niedersachsen" des NLWKN orientiert werden. In den Waldlebensraumtypen solle 
die notwendige Anzahl von Altholzbäumen erhöht werden. Zudem solle die Fallenjagd und die 
Reusenfischerei stärker beregelt werden. Zur Erreichung der Ziele solle der Flächenerwerb 
vorangetrieben werden. 
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Der Anregung, die Anzahl der Altholzbäume auf sechs pro ha in die Maßnahmenblätter 
aufzunehmen, wird gefolgt. Weitere Anpassungen der Maßnahmenblätter werden aufgrund der 
Stellungnahme der Aktion Fischotterschutz nicht für erforderlich gehalten. Hierfür wäre im 
Übrigen auch eine Änderung der Naturschutzgebietsverordnung notwendig.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Den Maßnahmenblättern inkl. Karten für das Gebiet „Borstgrasrasen bei Badenstedt“ 
und das Gebiet „Lehrdetal“ wird als Grundlage zur Umsetzung der Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen in den Plangebieten zugestimmt. 

 
 
 
Prietz 
 



fachlich:

Maßnahmenkarte

DE-2721-331 „Borstgrasrasen bei Badenstedt“

Die Maßnahmen sind den zugehörigen 
Maßnahmenblättern zu entnehmen. 

Kartengrundlage:

Maßstab: Stand:

Bearbeitung:

kartogr./GIS:fachlich:



Nr. 226 „Borstgrasrasen bei 
Badenstedt“

Vorspann

Gebiet „Borstgrasrasen bei Badenstedt“ durch das Naturschutzgebiet „Borstgrasrasen 
bei Badenstedt“ rechtlich gesichert ist

In der Naturschutzgebietsverordnung „ Badenstedt“ vom 08.10.2015
Lebensraumtyp 6230 „Artenreiche Borstgrasrasen“ sowie der nicht signifikant vorkommende FFH
Lebensraumtyp 9160 „Feuchte Eichen Mischwälder“ 

„ “ dient 

„ “ kommen 
* „ “
„ “



Nr. 226 „Borstgrasrasen bei 
Badenstedt“

„Borstgrasrasen bei Badenstedt“ in der 

Nr. 226 „Borstgrasrasen bei Badenstedt“ April 2023
Maßnahme 1: Lebensraumtyperhaltende 

Pflegemaßnahmen für Borstgrasrasen (6230)
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https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-borstgrasrasen-bei-badenstedt-141439.html
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-borstgrasrasen-bei-badenstedt-141439.html
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Maßnahme 2: Freistellen/ Entkusseln von 
Borstgrasrasen (6230)
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Projekt „Atlantische Sandlandschaften“ 







Maßnahme 3: Wiederansiedlung von charakteristischen 
Arten von Borstgrasrasen (6230)
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Maßnahme 4: Vergrößerung von Borstgrasrasen (LRT 
6230)

☐

☐

☒

☐

☐
•

☐

☒

☐
☐

☐

☒

☐
☐

☐ …

☒

☒

☐

☒

•

☒

☐

☐
☒

☐
☐
☐ …

☐













Nr. 226 „Borstgrasrasen bei 
Badenstedt“










• …

 Projekts „Atlantische 
Sandlandschaften“ auf ca. 1,2 ha im nördlichen Teil des FFH
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DE-3022-331 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet "Lehrdetal LK ROW"

Maßnahmenkarte

Maßstab: Stand:

Kartengrundlage: fachlich: kartogr./GIS:

Bearbeitung:
Amt für Naturschutz und Landschaftspflege
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Legende

Notwendige Erhaltungsmaßnahmen



DE-3022-331 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet "Lehrdetal LK ROW"

Maßnahmenkarte

Maßstab: Stand:

Kartengrundlage: fachlich: kartogr./GIS:

Bearbeitung:
Amt für Naturschutz und Landschaftspflege
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Legende

Notwendige Erhaltungsmaßnahmen
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Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Naturschutzamt 
Friederike Meyer 
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27356 Rotenburg (Wümme) 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Hankensbüttel, 08.05.2023 

 
 
 
 

Betreff: Beteiligung zu den Entwürfen der Maßnahmenblätter für den im Landkreis 

Rotenburg (Wümme) liegenden Teil das FFH-Gebiet 276 "Lehrde und Eich" 
 

 

Sehr geehrte Frau Meyer, 

zu den von Ihnen versendeten Unterlagen nehmen wir im Rahmen der Verbändeanhörung wie folgt 

Stellung: 

 

Wünschenswert wäre ein abgestimmter Managementplan für das gesamte FFH-Gebiet Lehrde mit 

den übrigen Anrainer-Landkreisen, insbesondere was geplante Maßnahmen am und im Gewässer 

betrifft, um die funktionale Beziehung zwischen den einzelnen Gewässerabschnitten angemessen zu 

berücksichtigen. 

 

Die vorgesehenen Breite der Uferrandstreifen von 2,5 m an der Lehrde und 1 m bei Gewässern 3. 

Ordnung sind sowohl als Bremse gegen Schadstoffeinträge als auch als deckungsreiche 

Wanderkorridore und biotopverbindende Hochstaudenstandorte nicht ausreichend und sollten 

mindestens den Vorgaben des "Niedersächsischen Wegs" entsprechen. 

 

Für die Gewässerunterhaltung sollte der "Leitfaden Artenschutz - Gewässerunterhaltung" aus der 

Schriftenreihe "Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen" des NLWKN als Mindeststandart 

verbindlich sein. 

 

Die Vorgabe, im Rahmen der forstlichen Nutzung der Waldbestände mindestens drei Altholzbäume/ha 

als Habitatbäume zu erhalten, wird dem Schutzzweck nicht gerecht. Entsprechend den verbindlichen 

Regelungen des Runderlasses zur Unterschutzstellung von Natura2000-Gebieten im Wald durch 

Naturschutzgebietsverordnung wird von drei bis sechs lebenden Altbäumen für einen guten 

Erhaltungszustand (B) ausgegangen. Insofern sollte im Interesse des Biotop- und Artenschutzes der 

oberste Wert von sechs Habitatbäumen als Maßstab festgesetzt werden. Denn bei nur drei Altbäumen 

als Schwellenwert würde bei Verlust eines dieser Bäume die Abwertung zu einem mittleren bis 

schlechten Erhaltungszustand (C) erfolgen. 

Tel. 0 58 32-98 08-0 
Fax 0 58 32-98 08-51 

E-Mail: afs@otterzentrum.de 

Internet: www.otterzentrum.de 

 





Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Vorspann

„ “ 

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

„ “

liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

im „
“ 

Anzahl an Wasserpflanzen mit „C“ bewertet

„ “

„guten“ 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

„ “ 

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme: Bestandssicherung ggf. über Pflege von 

eutrophen Stillgewässern (LRT 3150)
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☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐

☒

☐

☒

☐
☒

☐ …

☒

☒

☐

☒

•
• …

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

☐




















• …









Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

„Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

s Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

„ “

liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

strukturen (Bewertung „B“) und dem Kriterium Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars 
(überwiegend Bewertung „C“) sowie einer geringen bis mäßigen Beeinträchtigung (Bewertung „B“) durch die z.

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

„ “ 

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme 1: Bestandssicherungsmaßnahmen für 

Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
(LRT 3260)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐ …

☒

☒

☐

☒

•
•

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

☒

☐
☐

☐

☐
☐
☐ …

☒




























• …







Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “









Maßnahme 2: Maßnahmen der Gewässerentwicklung 
für Fließgewässer mit flutender Wasservegetation

(LRT 3260)

☐

☐

☒

☐

☐
• …
• …

☐ ☐ ☒



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

☐
☒

☐

☒

☐

☐

☐ …

☐

☐

☐

•
•

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

☐




























• …



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “











Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

„ “

liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

südöstlich an der „Lehrder Wiesen“ (unterhalb 
von „Wagenfurtsheide“) 

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme) 

„guten“ 

„ “ 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme 1: Bestandssicherung ggf. über Pflege von 

feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐

☒

☐

☒

☐
☒

☐ …

☒

☒

☐

☒

•
• …

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

☒





Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “















• …





Maßnahme 2: Neuentwicklung von feuchten 
Hochstaudenfluren (LRT 6430)

☐

☐

☒



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

☐

☐
• …
• …

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐
☒

☐ …

☒

☒

☐

☒

•
• …

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

☐

















• …





Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

„ “

liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“

„ “ 

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 

(LRT 9110)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐

☒

☐

☐

☐
☒

☐ …

☐

☐

☒

•
• …

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

☒

☒

☐
☐

☐

☐
☐
☐ …

☒






















• …

dem sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 














Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “












o.g. „Unterschutzstellungserlass“





Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

„ “

liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Artinventar mit „C“ bewertet wird.

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“

„ “ 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 

(LRT 9160)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐

☒

☐

☐

☐
☒

☐ …

☒

☐

☐

☒

• …

☒

☐
☐

☐

☐
☐
☐ …

☒








Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “



















• …

sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 2000
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 1300)


























Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

„ “

liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“

„ “ 

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 

(LRT 9190)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐

☒

☐

☒

☐
☒

☐ …

☐

☐

☒

• …
• …

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

☒

☒

☐
☐

☐

☐
☐
☐ …

☐






















• …

dem sogenannten „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 














Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “













Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

„ “

liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

extensiv genutzten Bereichen wie z.B. nahe der „Lehrde Wiesen“ östlich von Groß Heins zu einem 

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“

„ “ 

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme: FFH-verträgliche Waldbewirtschaftung 

(LRT 91E0*)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐ ☐

☐

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “

☐

☒

☐

☐
☒

☐ …

☒

☒

• …
• …

☒

☐
☐

☐

☐
☐
☐ …

☒

























• …

„Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 





Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „ “






















Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

ebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

Das „Lehrdetal“ erstreckt sich insgesamt vom Limmerberg im Landkreis Rotenburg (Wümme) über Stellichte im 

rund 134 ha liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Lehrde als 

Gebiet „Lehrde und Eich“

Teilgebiet „Lehrdetal im LK ROW“ 

≤ 15 cm) und mäßigem Detritusanteil) 

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“ 

„ “ 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme 1: Bestandssicherungsmaßnahmen für das 

Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐
☒

☐

☐

☐
☒

☐ …

☒

☐

☐

☒

• …
• …

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

☒









Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“
















• …











Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“





Maßnahme 2: struktur- und habitatverbessernde 
Maßnahmen für das Flussneunauge (Lampetra 

fluviatilis)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☒

☐
☐

☐

☒

☐
☐

☐ …

☒

☒

☐

☐ …

•
•

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

☐























• …





Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

„Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

Das „Lehrdetal“ erstreckt sich insgesamt vom Limmerberg im Landkreis Rotenburg (Wümme) über Stellichte im 

rund 134 ha liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Lehrde als 

Gebiet „Lehrde und Eich“

Teilgebiet „Lehrdetal im LK ROW“ 

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“ 

„ “ 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme 1: Bestandssicherungsmaßnahmen für das 

Bachneunauge (Lampetra planeri)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐
☒

☐

☐

☐
☒

☐ …

☒

☐

☐

☒

• …
• …

☒

☐
☐

☐

☐
☐
☐ …

☒









Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“
















• …











Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“





Maßnahme 2: struktur- und habitatverbessernde 
Maßnahmen für das Bachneunauge (Lampetra planeri)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☒

☐
☐

☐

☒

☐
☐

☐ …

☒

☒

☐

☒

•
•

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

☐



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“























• …





Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

Das „Lehrdetal“ erstreckt sich insgesamt vom Limmerberg im Landkreis Rotenburg (Wümme) über Stellichte im 

rund 134 ha liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Lehrde als 

Teilgebiet „Lehrdertal LK ROW“ kommen

Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ liegen für 

„Lehrdetal “ 

„ “ 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme: Bestandssicherungsmaßnahmen für den 

Fischotter (Lutra lutra)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☐

☐
☐
☒

☐

☐

☐
☒

☐ …

☒

☒

☐

☒

☒

•
•

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

☒
















Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

• …

















Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

Das „Lehrdetal“ erstreckt sich insgesamt vom Limmerberg im Landkreis Rotenburg (Wümme) über Stellichte im 

rund 134 ha liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Lehrde als 

Teilgebiet „Lehrdertal LK ROW“ kommen folgende Arten

„Lehrdetal LK ROW“ 
„ “ 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html


Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme 1: Bestandssicherungsmaßnahmen für die 

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☒

☐
☐
☐

☐

☐

☐
☒

☐ …

☒

☐

☐

☒

☒

•
•

☒

☐
☐

☒

☐
☐
☐ …

☒

















Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“








• …















Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Maßnahme 2: Erfassung des Erhaltungsgrades der 
Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)

☒

☐

☐

☐

☐
• …
• …

☒

☐
☐
☐

☐

☐

☐
☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

• …
• …

☒

☐
☐

☐

☐
☐
☒

☐












Nr. 276 „Lehrde und Eich“
Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“












• …

 arameter „Zustand der Population“, „Habitatqualität“ und 
„Beeinträchtigungen“





276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde 

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Landkreis Rotenburg (Wümme) Maßnahmenblatt Nr. 276 >Lehrde und Eich< 
Amt für Naturschutz   Teilgebiet >Lehrdetal LK ROW< 
und Landschaftspflege 
 

 
1 

 

 

Vorspann 

1. Datenbasis 

Für das gesamte Teilgebiet >Lehrdetal< erfolgte eine FFH-Basiserfassung der Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen im Jahr 2014 (BIOS, 2015). Eine Aktualisierungskartierung der FFH-Lebensraumtypen 
erfolgte bis dato nicht. Die FFH-Basiserfassung bildet den Referenzzustand für diese Planung ab, es sei denn, 
es haben sich in der Zwischenzeit LRT-Flächen vergrößert oder Erhaltungsgrade verbessert, dann bilden diese 
besseren Zustände die Referenz. 
 
Aus mehreren Datenquellen liegen Nachweise zu Arten für das FFH-Teilgebiet >Lehrdetal< vor. Hierzu wurden 
folgende Quellen herangezogen: FFH-Fischmonitoring des LAVES (2020), Daten aus der Fledermaus-
kundlichen Kartierung innerhalb von Waldgebieten in ausgewählten FFH-Gebieten im Land Niedersachsen 
(MYOTIS, 2016) und Daten aus dem Tierarten-Erfassungsprogramm der Fachbehörde für Naturschutz im 
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN, 2021). 

2. Ausgangssituation 

Das >Lehrdetal< erstreckt sich insgesamt vom Limmerberg im Landkreis Rotenburg (Wümme) über Stellichte im 
Landkreis Heidekreis bis Otersen im Landkreis Verden, wo die Lehrde in die Aller mündet. Mit einer Größe von 
rund 134 ha liegt das Teilgebiet >Lehrdetal LK ROW< im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Lehrde als 
naturnaher Bach verfügt über stellenweise gut ausgeprägte Bereiche mit Erlen-Au(galerie)wäldern, 
Bruchwäldern, Seggen- und Binsenrieden und sehr kleinflächigen Quellsümpfen bzw. Quellwäldern. Die leicht 
erhöht liegenden Geestflächen werden vorwiegend von bodensauren Eichenmisch- sowie Buchenwäldern 
eingenommen. Die Grünlandflächen unterliegen meist einer intensiven Bewirtschaftung. Die Lehrde weist hier 
vermehrt eine flutende Wasservegetation auf, und die direkt angrenzenden Bereiche werden teilweise von 
Sümpfen geprägt. Das Gebiet ist Lebensraum für eine nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie geschützte 
Libellenart (Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)), fünf nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützte 
Säugetierarten (Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber), Großes Mausohr (Myotis myotis), 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)), zwei nach Anhang II 
der FFH-Richtlinie geschützte Neunaugenarten (Bachneunauge (Lampetra planeri) und Flussneunauge 
(Lampetra fluviatilis)). Es kommen im FFH-Teilgebiet sechs dieser Arten mit signifikanten Vorkommen vor 
(Bachneunauge, Flussneunauge, Grüne Keiljungfer, Fischotter, Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus). 
 
Die Bechsteinfledermaus ist die am stärksten an den Lebensraum Wald gebundene einheimische 
Fledermausart. Als typische Waldfledermaus bevorzugt sie große, mehrschichtige, teilweise feuchte Laub- und 
Mischwälder mit einem hohen Altholzanteil, wie sie im angrenzenden FFH-Teilgebiet >Eich< aber auch im FFH-
Teilgebiet >Lehrdetal< vorzufinden sind. Laut Standarddatenbogen (SDB) mit Stand 2020 weist das FFH-Gebiet 
>Lehrde und Eich< eine Populationsgröße von 14 bis 30 Individuen auf. Für das FFH-Teilgebiet >Lehrdetal LK 
ROW< liegen für die Art Nachweise in Form von Netzfängen und über Telemetrie vor. Der Erhaltungsgrad wird 
mit gut (B) bewertet. 
 
Das Teilgebiet >Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)< befindet sich vollständig im Privateigentum. 
 
Rechtliche Ausgangssituation: Das FFH-Teilgebiet ist mit der NSG-VO über das >Lehrdetal< in der Gemeinde 
Kirchlinteln im Landkreis Verden, in der Stadt Walsrode im Landkreis Heidekreis und in der Stadt Visselhövede 
im Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 20.12.2018 vollständig gesichert. Die in der Verordnung enthaltenen 
Verbote und Freistellungen setzen das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und des § 33 Abs. 1 
BNatSchG um. Diese Regelungen werden hier nicht noch einmal im Detail aufgeführt, können aber unter 
folgenden Link abgerufen werden: Verordnungstext zum Naturschutzgebiet "Lehrdetal" 

3. Langfristig angestrebter Gebietszustand 

Die Lehrde ist ein weitgehend von natürlicher Dynamik geprägtes naturnahes Fließgewässer, das stellenweise 
noch von gut ausgeprägten Erlen-Auwäldern einschließlich deren Reste als Galeriewald, Bruchwäldern, 
Seggen- und Binsenrieden und kleinflächigen Quellsümpfen bzw. -wäldern sowie von extensiv genutzten 
Grünlandbereichen mit eingestreuten kleinen Stillgewässern umgeben ist. Auf den leicht höher gelegenen 
Talkanten stocken naturnahe, strukturreiche Eichenmisch- sowie Buchenwälder. Das Gebiet ist ein wichtiger 
Lebensraum für eine nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie geschützte Libellenart (Grüne Flussjungfer 
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(Ophiogomphus cecilia)), fünf nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützte Säugetierarten (Fischotter (Lutra 
lutra), Großes Mausohr (Myotis myotis) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)), zwei nach Anhang II der 
FFH-Richtlinie geschützte Neunaugenarten (Bachneunauge (Lampetra planeri) und Flussneunauge (Lampetra 
fluviatilis)). 

Nr. 276 >Lehrde und Eich<, Teilgebiet >Lehrdetal LK ROW< Nov. 2021 
Flächengröße 

(ha) 
Kürzel in Karte Maßnahme: Bestandssicherungsmaßnahmen im Zuge 

einer FFH-verträglichen Waldbewirtschaftung 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

48 E MYOTBECH 

Verpflichtende Maßnahmen für 
Natura 2000-Gebietsbestandteile  
6 notwendige Erhaltungsmaßnahme 
6 notwendige 

Wiederherstellungsmaßnahme wg. 
Verstoß gegen 
Verschlechterungsverbot 

6 notwendige 
Wiederherstellungsmaßnahme aus 
dem Netzzusammenhang 

 
Aus EU-Sicht nicht verpflichtend 
6 zusätzliche Maßnahme für Natura  
    2000-Gebietsbestandteile 

 Zu fördernde maßgebliche Natura 2000-
Gebietsbestandteile (siehe auch Karte 1:5.000 -1:10.000 Bestand 
sowie Anhang) 
Art Anh. II Rel. Größe 

D (SDB) 
EHG (SDB) Pop.größe 

SDB 
Referenz 

Bechsteinfleder-
maus (Myotis 
bechsteinii) 

1 B 14 bis 30 
Individuen 

mind. SDB 

 
Aktuelle Daten: Fledermauskundliche Kartierungen innerhalb von 
Waldgebieten in ausgewählten FFH-Gebieten im Land 
Niedersachsen, (MYOTIS, 2016) 
Referenzdaten (Ref.): gemäß SDB (2016) 

Maßnahmen für sonstige 
Gebietsbestandteile 
6 sonstige Schutz- und Entwicklungs- 
    maßnahme (nicht Natura 2000) 

 Zu fördernde sonstige Gebietsbestandteile 
" & 
" & 

Umsetzungszeitraum 
6 kurzfristig 

6 mittelfristig bis 2030 

6 langfristig nach 2030 
6 Daueraufgabe 
 

Umsetzungsinstrumente 
6  Flächenerwerb, Erwerb von Rechten 
6  Pflegemaßnahme bzw. Instand- 
       setzungs-/Entwicklungsmaßnahme  
6  Vertragsnaturschutz 
6  Natura 2000-verträgliche Nutzung 

6  &   
nachrichtlich 
6  Schutzgebietsverordnung 

Maßnahmenträger 
6  UNB 
6  NLWKN für Landesnaturschutzflächen 
6  Privateigentümer 
Partnerschaften für die Umsetzung 
" & 
" & 

Priorität 
6 1= sehr hoch 

6 2= hoch 

6 3 = mittel 
 

 Finanzierung 
6  Förderprogramme 

6  Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Eingriffsregelung 

6  kostenneutral 

6  & 
nachrichtlich 
6  Erschwernisausgleich 

wesentliche aktuelle Defizite/Hauptgefährdungen 
÷ Beeinträchtigungen: Laut SDB werden Nährstoffeinträge sowie teilweise ein hoher Anteil 

standortfremder Baumarten als Beeinträchtigung angegeben. 

Gebietsbezogene Erhaltungsziele für die maßgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile 
Erhaltung 

÷ der Art mit einer Populationsgröße, die der Habitatkapazität des Teilgebiets entspricht und 
÷ in einem guten (B) Erhaltungsgrad. 

Erhaltung 
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÷ aller Bechsteinfledermaus-Wochenstuben als störungsarme Fortpflanzungsquartiere sowie deren 
weitgehend ungestörte Erreichbarkeit, 

÷ reich strukturierter Laubwälder bzw. Buchen- und Eichenmischwälder einem langfristig gesicherten 
Altersklassenmosaik 

÷ einer gut entwickelten Krautschicht und von Waldinnensäumen in den entsprechenden Wäldern, 
÷ eines hohen Anteils von Alt- und Totholz, 
÷ der bekannten Höhlenbäume, 
÷ von störungsarmen Überwinterungsquartieren und 
÷ von Jagdgebieten im Wald mit insektenreichen Nahrungsflächen. 

Konkretes Ziel der Maßnahme 
÷ Bestandsicherung 

Schutz- und Entwicklungsziele für sonstige Gebietsbestandteile  
" & 
Konkretes Ziel der Maßnahme 

Maßnahmenbeschreibung 
Bestandssicherungsmaßnahmen im Zuge einer FFH-verträglichen Waldbewirtschaftung 
Die Nutzung der Waldflächen, die keinem FFH-LRT entsprechen, erfolgt gemäß § 4 Abs. 7 Nr. 1 der NSG-VO, 
d.h. es gelten folgende Vorgaben: 

÷ Entwässerungsmaßnahme nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde 
÷ Holzeinschlag und Pflege unter dauerhafter Belassung von mindestens 1 Stück stehendem oder 

liegendem starken Totholz je vollem ha Waldfläche bis zu dessen natürlichem Zerfall 
÷ Holzeinschlag und Pflege mit Belassung aller Horst- oder Stammhöhlenbäume 
÷ Holzeinschlag in standortheimisch bestockten Beständen mit Kahlschlag größer 1,0 ha nur mit 

Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
÷ Kein Umbau von Waldbeständen aus standortheimischen Arten in Bestände aus nicht 

standortheimischen Arten sowie keine Umwandlung von Laub- in Nadelwald 
÷ Keine aktive Einbringung von Douglasie, Fichte und Roteiche, sofern nicht die Zustimmung der 

zuständigen Naturschutzbehörde vorliegt 
÷ Keinen flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden bzw. von sonstigen Pflanzenschutzmitteln, 

wenn dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt 
worden ist und eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 
BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist 

Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad B und C erfolgt gemäß § 4 Abs. 7 Nr. 2 und 3 der NSG-VO bzw. 
dem sogenannten >Unterschutzstellungserlass< (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML >Unterschutzstellung von Natura 
2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung< vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 
1300), d.h. es gelten folgende Vorgaben: 

÷ Holzentnahme und Pflege im Zeitraum vom 01.08.-28.02. unter besonderer Rücksichtnahme auf 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten; übrige Zeit nur im Einzelfall zulässig, 5 Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde anzeigen; bei Schädlingsbefall an Nadelgehölzen 
einzelstammweise Entfernung ohne Anzeige zulässig, aber im Anschluss schriftlich unter Angabe der 
Flurstücksbezeichnung anzuzeigen 

÷ Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen nur vom 01.03.-31.08. nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde 

÷ Ohne Kahlschlag; nur einzelstammweise oder durch Femel-/ Lochhieb 
÷ Auf befahrungsempfindlichen Standorten/ Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit Mindestabstand 

der Gassenmitten von 40m  
÷ Bodenbearbeitung nur mit Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde; außer bei Einleitung einer 

natürlichen Verjüngung mithilfe einer plätzeweise Bodenverwundung 
÷ Keine Befahrung außerhalb der Wege und Feinerschließungslinien, außer Maßnahmen zur 

Vorbereitung einer Verjüngung 
÷ Ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden 
÷ Bodenschutzkalkung einen Monat im Voraus der Naturschutzbehörde anzeigen 
÷ Keine Düngungsmaßnahmen 
÷ Entwässerungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
÷ bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 

lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 
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÷ Erhalt von mind. 20 % Altholzanteil 
÷ Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 3 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 

bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

÷ Je Hektar Belassen von mind. 2 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 
÷ Auf mind. 80 % Fläche Erhalt/Entwicklung LRT-typische Baumarten 

Die Nutzung der Wald-LRT im Erhaltungsgrad A erfolgt gemäß § 4 Abs. 7 Nr. 2 und 4 der NSG-VO bzw. dem 
o.g. >Unterschutzstellungserlass<, d.h. abweichend gelten folgenden Vorgaben: 

÷ bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten und dabei auf mind. 90 % der Verjüngungsfläche Verwendung 
lebensraumtypischer Hauptbaumarten 

÷ Erhalt von mind. 35 % Altholzanteil 
÷ Je Hektar Markierung und Belassen von mindestens 6 lebenden Altholzbäumen (als Habitatbäume) 

bzw. Markierung von Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen auf 5% Fläche ab dritter 
Durchforstung 

÷ Je Hektar Belassen von mind. 3 Stück stehendes/ liegendes starkes Totholz 
÷ Auf mind. 90 % Fläche Erhalt LRT-typische Baumarten 

weitergehende Hinweise zum Finanzbedarf (Kostenschätzung) und zum Zeitplan  

Konflikte/Synergien mit sonstigen Planungen/Maßnahmen im Gebiet 

Maßnahmen zur Überwachung und Erfolgskontrolle 
Dokumentation ausgeführter Maßnahmen und Erfolgskontrollen 
Anmerkungen 
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Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“

Vorspann

Für das gesamte Teilgebiet „Lehrd tal“ erfolgte eine FFH

Teilgebiet „Lehrdetal“ vor. Hierzu wurden 

Das „Lehrdetal“ erstreckt sich insgesamt vom Limmerberg im Landkreis Rotenburg (Wümme) über Stellichte im 

rund 134 ha liegt das Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Lehrde als 

Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ liegen für das Große Mausohr (

„Lehrdetal im Landkreis Rotenburg (Wümme)“ 

„ “ 

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/verordnung-zum-naturschutzgebiet-lehrdetal-181298.html
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Nr. 276 „Lehrde und Eich“, Teilgebiet „Lehrdetal LK ROW“ Nov. 2021
Maßnahme: Bestandssicherungsmaßnahmen im Zuge 

einer FFH-verträglichen Waldbewirtschaftung
Große Mausohr (Myotis myotis)
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en „Unterschutzstellungserlass“ (Gem. Rd.Erl. d. MU u. d. ML „Unterschutzstellung von Natura 
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ vom 21.10.2015, Nds. MBl. Nr. 40/2015, S. 
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o.g. „Unterschutzstellungserlass“, d.h. abweichend gelten folgenden Vorgaben:








Gebiet 276 „Lehrde und Eich“, Gebietsteilraum Lehrde

–

LANDKREIS ROTENBUR (WÜMME) (2018): Verordnung über das Naturschutzgebiet „Lehrdetal“ in der 



Antrag: Rotenburger Erklärung zum Wolf 

Beratungsfolge: 
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung am 6.6.23 
Kreisausschuss am 15.6.23 
Kreistag am 29.6.23 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit stelle ich im Namen der Gruppe CDU/FDP/WFB(BLZG)/FW für die o.g. 
Sitzungen den nachstehenden Antrag. 

Beschlussvorschlag: 

Der Landkreis schließt sich der Resolution des Landkreises Uelzen zum Umgang mit 
dem Wolf an, die am 25. April 2023 einstimmig verabschiedet wurde.  

1. Die Europäische Kommission wird aufgefordert:

a. unverzüglich den Schutzstatus der Tierart Wolf (canis lupus) auf dem
Gebiet des Bundeslandes Niedersachsen in der Bundesrepublik
Deutschland zu überprüfen;

b. für den Fall, dass sie zu dem Ergebnis gelangt, dass der Wolf in
Niedersachsen keine gefährdete Art mehr ist und somit den strengen
Schutz durch Listung im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) nicht mehr benötigt,
sondern bezogen auf das Gebiet des Landes Niedersachsen dem Anhang
V der FFH-Richtlinie zugeordnet werden sollte, dem Europäischen
Parlament und dem Europäischen Rat eine entsprechende Änderung der
FFH-Richtlinie vorzuschlagen.

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert:

a. die Europäische Kommission zur sofortigen Überprüfung des Schutzstatus
der Tierart Wolf auf dem Gebiet des Bundeslandes Niedersachsen in der
Bundesrepublik Deutschland (Ziffer I.) zu drängen;

b. unverzüglich nach einer Herausnahme des Wolfes aus der Liste der streng
zu schützenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse

zu TOP 11



(Anhang IV der FFH-Richtlinie) die naturschutz- und jagdrechtlichen 
Bundesgesetze so zu ändern, dass 

i. eine regelhafte Bejagung des Wolfs auf Grundlage eines pro 
Landkreis festzusetzenden Abschussplans in den Monaten, in 
denen die Welpen nicht zwingend auf ihre laktierende Fähe 
angewiesen sind, (Jagdzeit), 

ii. und in den übrigen Monaten des Jahres die Entnahme von sog. 
Problemwölfen und -rudeln zum Schutz insbesondere von 
Weidetieren oder Menschen durch die unteren 
Naturschutzbehörden zügig sowie praktikabel, insbesondere 
ohne großen Verwaltungsaufwand, ermöglicht wird.   

 

3. Die Niedersächsische Landesregierung wird aufgefordert: 
 

a. die Bundesregierung aufzufordern, die Europäische Kommission zur 
unverzüglichen Überprüfung nach Ziffer I. zu drängen, 

b. die Bundesregierung aufzufordern, zu gegebener Zeit unverzüglich die 
unter Ziffer II.b. genannten Änderungen der naturschutz- und 
jagdrechtlichen Bundesgesetze vorzunehmen, 

c. unverzüglich notwendige landesrechtliche Änderungen vorzunehmen, 
sobald der Bund die unter Ziffer II.b. genannten Änderungen der 
naturschutz- und jagdrechtlichen Bundesgesetze vorgenommen hat, 
insbesondere für den Wolf in der Verordnung zur Durchführung des 
Niedersächsischen Jagdgesetzes (DVO-NJagdG) eine Jagdzeit für die 
regelhafte Bejagung vorzusehen. 

 
Begründung: 
 
Der Wolf ist in Niedersachsen wieder heimisch und stellt insbesondere 
Weidetierhalter vor große Herausforderungen. Wolfsrisse von Weidetieren sind für 
die Halter mit hohen emotionalen und wirtschaftlichen Belastungen verbunden. 
Zudem beunruhigen verstärkte Sichtungen und Vorfälle wie im Februar 2023, als 
eine Radfahrerin auf dem Arbeitsweg nahe Visselhövede von drei Wölfen verfolgt 
wurde, immer mehr Menschen. Um ein erfolgreiches Nebeneinander von Mensch 
und Tier zu ermöglichen, braucht es ein aktives Wolfsmanagement, wie es in 
anderen EU-Staaten bereits umgesetzt wird.  
 
Nach aktueller Rechtslage ist die Entnahme mittels Ausnahmegenehmigung nur in 
seltensten Fällen und mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand möglich. Da 
der Wolf in Niedersachsen aktuell als bestandsgefährdet gilt, fällt er unter den 
besonderen Schutz des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Die FFH-Richtlinie 
unterscheidet zwischen streng geschützten Arten (Anhang IV) und geschützten Arten 
(Anhang V). Nicht überall in der EU ist der Wolf streng geschützt, in einigen Gebieten 
gilt er nur als geschützte Art (Anhang V) und kann somit unter Auflagen entnommen 
werden. Die EU-Mitgliedsstaaten haben dabei die notwendigen Maßnahmen zu 
treffen, damit die Entnahmen mit der Aufrechterhaltung des günstigen 
Erhaltungszustands vereinbar sind. Eine Abänderung der Anhänge IV und V der 
FFH-Richtlinie auf EU-Ebene und Feststellung, dass der Wolf auf dem Gebiet des 
Landes Niedersachsen eine geschützte Art ist, würde eine Änderung des BNatSchG 



ermöglichen und damit den Weg zur kontrollierten Entnahme ohne 
Ausnahmegenehmigung eröffnen. 
 
Laut Bericht der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. zum Wolfsmonitoring im 
vierten Quartal 2022 gibt es in Niedersachsen 44 Rudel, ein Wolfspaar und vier 
residente Einzelwölfe. Der Umfang der Wolfspopulation in Niedersachsen ist damit 
seit der ersten Sichtung von Wölfen 2011/2012 kontinuierlich angestiegen. Wir sind 
davon überzeugt, dass eine Überprüfung zeigen wird, dass der Wolf in 
Niedersachsen (und Deutschland) keine gefährdete Art mehr ist und somit den 
strengen Schutz des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nicht mehr benötigt. Notwendig 
ist stattdessen ein aktives Management des Wolfsbestandes durch regelhafte 
Bejagung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Eike Holsten  
(Vorsitzender) 
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